
 

Checkliste Regeln für Einzelmaßnahmen 
„Bürgerengagement 2020-2022“ 

 
 
 

 
 
 
Das LAG-Management wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER). 

 

 

Titel der Einzelmaßnahme 

Kirchwald 3.0 der Katholischen Kirchenstiftung St. Vitus 

 

 

 

 Die Einzelmaßnahme stärkt direkt das Bürgerengagement in der Region 
 

 Die Einzelmaßnahme dient einem oder mehreren Entwicklungszielen und zwei Hand-
lungszielen der LES 

 

 Die Einzelmaßnahme führt geringstenfalls zu einem mittleren messbaren Beitrag 
zweier Handlungsziele 

 

 Die Einzelmaßnahme liegt grundsätzlich im Gebiet der LAG 
 

 Die Einzelmaßnahme bringt einen lokalen Nutzen im LAG-Gebiet, keine Förderung 
erfahren Festivitäten und Feierlichkeiten (z.B. Grillfest, Vereinsfeier, Vereinsjubiläum) 

 

 Die Einzelmaßnahme ist konkret, zeitlich begrenzt und kostentechnisch fassbar ge-
plant   

 

 Die Einzelmaßnahme wurde nicht von Kommunen, Unternehmen oder Einzelperso-
nen beantragt 

 

 Die Einzelmaßnahme lässt eine mittlere Vernetzung erkennen 
 

 Die Einzelmaßnahme beteiligt die Bürger bei der Planung, Umsetzung oder im Be-
trieb 

 

 Die Einzelmaßnahme trägt positiv oder geringstenfalls neutral zum Umwelt- und Kli-
maschutz bei 


